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MELCHIOR - ABSCHIEBUNGSHAFT - KOMMENTAR 
ANHANG: Entscheidungen im Volltext 

Oberlandesgericht Celle
Beschluss vom 11. Februar 2004 
- 17 W 109/03 - 

Zur Unzulässigkeit einer der Abschiebungshaft vorgelagerten geplanten vorläufigen richterfreien Festnahme (hier: Festnahme am Flugzeug)   

Zitierweise: OLG Celle v. 11.02.2004 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang 

Wortaut der Entscheidung 

17 W109/03 
28 T 73/03 Landgericht Hannover 
44 XIV 237/03 Amtsgericht Hannover 

Beschluss 

In der Abschiebehaftsache 

des ........................ 

hat der 17. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Celle durch ..............  
am 11. Februar 2004 beschlossen: 

1.  Auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen vom 2. Dezember 2003 wird der Beschluss der 28. Zivilkammer des Landgerichts Hannover vom 20. November 2003 geändert. Es wird festgestellt, dass die Freiheitsentziehung des Betroffenen in der Zeit von seiner Festnahme am 10. Juni ....... bis zum Erlass des Abschiebehaftbeschlusses des Amtsgerichts Hannovers vom 11. Juni ........ rechtswidrig war. 

2.  Dem Betroffenen wird unter Beiordnung von Rechtsanwalt ......... Prozesskostenhilfe für das Verfahren der weiteren Beschwerde bewilligt. 

3.   Die Kosten des Verfahrens einschließlich der notwendigen Auslagen des Betroffenen trägt die Beteiligte. 

4.    Beschwerdewert: 3.000 €. 

Gründe : 

I. 

Der Betroffene ist im Juni 1998 in die Bundesrepublik eingereist. Nachdem sein Asylantrag im gleichen Jahr abgelehnt wurde, tauchte der Betroffene unter. Im Februar 1999 wurde er in Großbritannien festgenommen. Zwei für den 22. Februar 2002 und den 17. Mai 2002 vorgesehene Überstellungen des Betroffenen von 
Großbritannien nach Deutschland scheiterten. Mit Fax vom 6. Juni ......... (BI.5 d.A.) wurde die Ankunft des Betroffenen mit dem 10. Juni ........., 10.50 Uhr angekündigt. Unmittelbar nach seiner Ankunft wurde der Betroffene vorläufig festgenommen. Am 11. Juni ........ wurde der Betroffene dem Haftrichter des zuständi- 
gen Amtsgerichts Hannover vorgeführt, der sodann einen Abschiebehaftbefehl (BI.6 BA 17 W 106/03) für die Dauer von drei Monaten erlies. 

Mit seinem Antrag vom 29. April 2003 verlangt der Betroffene die Feststellung, dass seine Freiheitsentziehung in der Zeit zwischen der Ingewahrsamnahme auf dem Flughafen und dem Erlass des Abschiebehaftbefehls rechtswidrig sei. Das Amtsgericht Hannover hat diesen Antrag mit Beschluss vom 2. Juni 2003 (BI.63 d.A.) - allerdings in Verkennung des genauen Zeitraums für den die Feststellung begehrt wird - als unzulässig verworfen. Auf die dagegen gerichtete sofortige Beschwerde des Betroffenen vom 5. Juni 2003 hat die 28. Zivilkammer des Landgerichts Hannover mit Beschluss vom 20. November 2003 (BI.76 d.A.) zwar die Zulässigkeit des Antrags des Betroffenen angenommen, gleichwohl die Beschwerde 
wegen Unbegründetheit des Feststellungsantrags zurückgewiesen. Dagegen richtet sich die hier zu entscheidende weitere sofortige Beschwerde des Betroffenen vom 2. Dezember 2003 (Bl. 84 d.A.). 

II. 

1. Die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen ist zulässig, insbesondere form- und fristgerecht erhoben (§§ 103 Abs.2 Satz 1 AusIG, 3 Satz 2 FEVG, 27 Abs.1 FGG). Sie führt in der Sache auch zum Erfolg. 

2. Zunächst geht das Landgericht Hannover angesichts der Schwere des Grundrechtseingriffs in Freiheit des Betroffenen zutreffend von dem Vorliegen eines Feststellungsinteresses und damit von der Zulässigkeit der begehrten Feststellung aus. 

Die vom Betroffenen geltend gemachte Rechtswidrigkeit seiner Ingewahrsamnahme vor Erlass des Abschiebehaftbefehls ergibt sich abweichend von der Auffassung des Landgerichts Hannover daraus, dass die Beteiligte gehalten gewesen wäre, vor der Ingewahrsamnahme des Betroffenen eine richterliche Entscheidung 
herbeizuführen. Da die Ankunft des Betroffenen am 10. Juni ...... bereits vier Tage vorher, nämlich am 6. Juni ....... angekündigt wurde, wäre die rechtzeitige Einholung einer richterlichen Entscheidung ohne weiteres möglich gewesen. Entgegen der Auffassung der Beteiligten reicht es in derartigen Fällen nicht aus, die 
richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. Vielmehr lässt Art. 104 GG eine nachträgliche richterliche Entscheidung nur in den Fällen zu, in denen der mit der Freiheitsentziehung verfolgte Zweck nicht erreichbar wäre, wenn die richterliche Entscheidung vorausgehen müsste (BVerfGE 22, 311, 317). Von einer sol- 
chen Konstellation kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Die Beteiligte hätte ohne weiteres die Möglichkeit gehabt, vor der ihr bekannten Ankunft des Betroffenen eine richterliche Entscheidung zu erlangen. Weder aus dem Vorbringen der Beteiligten noch aus der sonstigen Akte ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass durch eine solche Vorgehensweise die geplante Ingewahrsamnahme des Betroffenen in Deutschland in irgend einer Weise gefährdet gewesen wäre. Dem steht auch die Tatsache nicht entgegen, dass im Februar 2002 und im Mai 2002 zwei Versuche, den Betroffenen von Großbritannien nach Deutschland zu überstellen, gescheitert sind. Weder hat die Beteiligte damals versucht, zu vorherigen gerichtlichen Entscheidungen zu gelangen, noch wäre selbst die dritte Beantragung einer entsprechenden gerichtlichen Entscheidung eine unzumutbare Belastung für die Beteiligte gewesen, zumal jeweils gleichlautende Anträge - wenn auch mit anderen Daten - hätten verwendet werden können. 

3. Darüber hinaus ergibt sich die beantragte Rechtswidrigkeit auch daraus, dass vorliegend gegen das Beschleunigungsgebot verstoßen wurde. Ausweislich des Akteninhalts war die Landung des Flugzeugs, mit dem der Betroffene von Großbritannien nach Deutschland transportiert wurde, für 10.50 Uhr (BI.35 d.A.) ge- 
plant. Es ist nicht ersichtlich, warum es nicht möglich war, den Betroffenen noch am gleichen Tag dem Haftrichter vorzuführen. Weder den Ausführungen der Beteiligten noch dem sonstigen Akteninhalt sind Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass bei hinreichenden Bemühungen nicht eine wirklich unverzügliche Vorführung 
des Betroffenen vor den Haftrichter möglich war. Angesichts eines zuvor bekannten Landetermins am Vormittag ist nicht nachvollziehbar, warum nicht noch im Laufe dieses Tages eine Vorführung des Betroffenen vor dem nur ca. 30 km vom Flughafen entfernten Amtsgericht Hannover erfolgen konnte. 

III. 

Aus dem Vorstehenden folgt, dass dem Betroffenen für das Verfahren der weiteren sofortigen Beschwerde Prozesskostenhilfe zu bewilligen ist. Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 14, 16 FEVG, § 13a FGG.

Diesseits in das Internet eingestellt am 10.03.2004.
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